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1. ’ Vertragsgegenstand
Zur Blütenbestäubung im Jahr 19.... von
............................................... ha .......................................................

(Kultur)
des Anbaubetriebes ...............................................................................

(Gemeinde, Standort, Schlagbezeichnung)
werden durch den Bienenwirtschaftsbetrieb/Imker 

(Name)
..........................  Stück normalstarke Bienenvölker bereit

gestellt.

2. Verpflichtungen des Bienenwirtschaftsbetriebes/Imkers
Der Bienenwirtschaftsbetrieb/Imker verpflichtet sich, 
. . . .  Stück normalstarke Bienenvölker spätestens un
mittelbar vor Beginn der Vollblüte der Kulturen einzeln 
oder in kleinen Gruppen nicht mehr als 150 m von den 
zu bestäubenden Kulturen entfernt verteilt so aufzu
stellen, daß ein gleichmäßiger Beflüg dpr Kulturen ge
währleistet ist. Der Zeitpunkt der Anwanderung wird 
durch die Vertragspartner vereinbart. Die Abwanderung 
erfolgt mit dem Verblühen der Kulturen, bei Futtersaat- 
gutkultüren frühestens 3 Wochen vor dem voraussicht
lichen Erntezeitpunkt, nach Absprache mit dem Anbau
betrieb.

3. Verpflichtungen des Anbaubetriebes
3.1. Der Bestäubungseinsatz von .................................  Bienenvölkern/ha,

insgesamt .................................................. .. Bienenvölkern,
wird vergütet mit ...................................................       M/Bienenvolk,
insgesamt.................................................... M.

3.2. Der kostenlose An- und Abtransport wird bzw. die Ko
sten des An- und Abtransportes der Bienenvölker wer
den bis zu einer Entfernung von ....................................................  km
je Fahrt durch den Anbaubetrieb übernommen.!
Für die Entfernung von ................................................. km wird der
Transport vom Anbaubetrieb zu einem Vergütungs
satz von............... . M/km durchgeführt.
Beim Transport vom Anbaubetrieb zu einem anderen 
übernimmt der Anbaubetrieb bis zu einer Entfernung
von.......................................... km die Transportkosten (jedoch
nicht mehr als die Hälfte der Gesamtkosten).

4. Zusatzvereinbarungen2

5. Informationspflicht
Erkennt ein Vertragspartner, daß er seine Pflicht 
nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllen kann, hat er l

l Je Bienenvolk ln einem Transportzug 3 TransportMlometer ko
stenlos. Beispiel: 60 Bienenvölker in einem Transportzug = 180 km 
kostenloser An- und Abtransport 

3 Beispiel: Hier sind Vereinbarungen vorgesehen, die eine Beteili
gung des Imkers an einem Mehrertrag ermöglichen. Zum Beispiel: 
Geplanter Ertrag bei Rotkleesaatgut: 2,- dt/ha Vergütung des Bestäu
bungseinsatzes: 20,- M je Bienenvolk; Ernteertrag: 3,- dt/ha, Prozent
satz des Überplanertrages: SO Prozent, Vergütung des Bestäubungs
einsatzes : 30,— M je Bienenvolk.

dies dem anderen Vertragspartner und der Kreiswan
derkommission unverzüglich mitzuteilen.

6. Änderungen, Ergänzungen oder Aufhebung des Ver
trages bedürfen der Schriftform.

(Ort und Datum)

(Bienenwirtschafts- (Anbaubetrieb)
betrieb/Imker)

Der Bestäubungseinsatz wurde vereinbarungsgemäß 
vom.................................bis zum................................. durchgeführt.

(Datum) (Anbaubetrieb)

(Datum) (Bienenwirtschaftsbetrieb/
Imker)

Anlage 2

zu § 8 vorstehender Anordnung

Vergütung für den Bestäubungseinsatz

Vergütung des Bestäubungseinsatzes im Kernobst in Ab
hängigkeit von der Qualität der Bienenvölker und der 
Dauer des Einsatzes (in M/Bienenvolk)

Qualität der Bienen- Dauer des Einsatzes
Völker nach Zahl in Tagen
bienenbesetzter Waben 5 7 10

8-11 30,- 40,- 50,-
12-16 40,- 60,- 80,-
über 16 60,- 80,- 120,-

Vergütung des Bestäubungseinsatzes im Rotklee/Luzerne 
in Abhängigkeit von der Qualität der Bienenvölker (in
M/Bienenvolk)

Qualität der Bienen
völker nach Zahl 
bienenbesetzter Waben

Vergütung

10-14 15,-
15-18 20,-
über 18 30,-

3. Normalstarke Bienenvölker sind mindestens mit folgen
der Zahl bienenbesetzter Waben bestückt: 
bis 31. Mai 8—10 Waben
ab 1. Juni 11—14 Waben

Herausgeber, Sekretariat des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, Klosterstraße 47, Berlin, 1020 — Redaktion: Klosterstraße 47. Berlin, 
1020, Telefon: 233 36 22 - Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 751 - Verlag: (610/62) Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Otto-Grotewohl-Str. 17, 
Berlin, 1086, Telefon: 233 45 01 - Erscheint nach Bedarf - Fortlaufender Bezug nur durch die Post - Bezugspreis: monatlich Teil I -,80M, Teil II 1,- M - 
Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seiten -,ls M, bis zum Umfang von 16 Seiten -,25 M, bis zum Umfang von 32 Seiten -,40 M, bis zum Umfang von

48 Seiten -.55 M je Exemplar, je weitere 16 Seiten —,15 M mehr.
Einzelbestellungen beim Zentral-Versand Erfurt, Postschließfach 696, Erfurt, 5010. Außerdem besteht Kaufmögiicbkeit nur bei Selbstabholung gegen Barzah

lung (kein Versand) in der Buchhandlung für amtliche Dokumente, Neustädtische Kirchstraße 15, Berlin, 1080, Telefon: 2292223.
Artikel-Nr. (EDV) SOS 003 Gesamthersteflung: Staatsdruckerei der Deutschen Demokratischen Republik (Rollenoffsetdruck) ISSN 0138—1644


